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nicht durchführbar, vom Gesetz aber nicht 
ausgeschlossen ist.

§58
Aberkennung staatsbürgerlicher Rechte

(1) Die staatsbürgerlichen Rechte kön
nen dem Verurteilten wegen eines Ver
brechens gegen die Souveränität der Deut
schen Demokratischen Republik, den Frie
den, die Menschlichkeit und die Menschen
rechte, Verbrechens gegen die Deutsche 
Demokratische Republik oder Mordes ab
erkannt werden.

(2) Die Aberkennung staatsbürgerlicher 
Rechte soll den Verurteilten über die 
Dauer der Freiheitsstrafe hinaus daran 
hindern, diese Rechte im politischen und 
gesellschaftlichen Leben zu mißbrauchen, 
und soll ihm die Schwere des Verbrechens 
bewußt machen.

(3) Die Dauer der Aberkennung beträgt 
mindestens zwei und höchstens zehn 
Jahre. Die Aberkennung wird mit der 
Rechtskraft des Urteils wirksam; ihre 
Dauer wird vom Tage der Entlassung aus 
dem Vollzug an berechnet. Hat der Ver
urteilte während des Vollzugs der Frei
heitsstrafe und danach sich verantwor
tungsbewußt verhalten und durch beson
dere Leistungen bewährt, kann die Dauer 
der Aberkennung durch Beschluß des Ge
richts verkürzt werden. Die gesellschaftli
chen Organisationen und unter ihrer Mit
wirkung die Kollektive der Werktätigen 
können entsprechende Anträge stellen. In 
Verbindung mit lebenslanger Freiheits
strafe wird die Aberkennung für dauernd 
ausgesprochen.

(4) Mit der Aberkennung staatsbürger
licher Rechte verliert der Verurteilte dau
ernd seine aus staatlichen Wahlen hervor
gegangenen Rechte, seine leitenden Funk
tionen auf staatlichem, wirtschaftlichem 
und kulturellem Gebiet sowie seine staat
lichen Würden, Titel, Auszeichnungen und 
Dienstgrade. Für die Zeit der Aberken
nung verliert der Verurteilte das Recht, 
in staatlichen Angelegenheiten zu stim
men, zu wählen und gewählt zu werden.

6. A b s c h n i t t

§59
Ausweisung

(1) Gegenüber Tätern, die Ausländer 
sind, kann anstelle oder zusätzlich zu der 
im verletzten Gesetz angedrohten Strafe 
auf Ausweisung erkannt werden.

(2) Gegenüber Verurteilten, die Aus
länder sind, kann anstelle des weiteren 
Vollzuges einer zeitigen Freiheitsstrafe 
jederzeit die Ausweisung beschlossen wer
den.

7. A b s c h n i t t

§ 6 0
Todesstrafe

(aufgehoben)

8. A b s c h n i t t  

Bemessung der Strafe

§ 6 1
Grundsätze der Strafzumessung

(1) Bei der Strafzumessung hat das Ge
richt die Grundsätze der sozialistischen 
Gerechtigkeit zu verwirklichen.

(2) Art und Maß der Strafe sind inner
halb des gesetzlichen Strafrahmens unter 
Berücksichtigung der objektiven und sub
jektiven Umstände der Tat, wie Art und 
Weise ihrer Begehung, ihrer Folgen, der 
Art und Schwere der Schuld des Täters, 
zu bestimmen. Dabei sind auch die Per
sönlichkeit des Täters, sein gesellschaft
liches Verhalten vor und nach der Tat und 
die Ursachen und Bedingungen der Tat zu 
berücksichtigen, soweit diese über die 
Schwere der Tat und die Fähigkeit und


